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§ 9 T-KMG Landes-
Katastrophenschutzplan

 T-KMG - Katastrophenmanagementgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.03.2025

Die Landesregierung hat nach Anhören der Landes-Einsatzleitung für die Vorbereitung und die Durchführung der

Abwehr und der Bekämpfung von möglichen bezirksüberschreitenden Katastrophen unter Berücksichtigung der

Bezirks-Katastrophenschutzpläne einen Landes-Katastrophenschutzplan zu erstellen; § 7 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.

Die Erstellung des Landes-Katastrophenschutzplanes hat unter Verwendung von Mitteln der elektronischen

Datenverarbeitung zu erfolgen.
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